
H i n w e i s e  f ü r  d e n  A n t r a g s t e l l e r  
 
Toilettenanlagen anlässlich des Betriebes von Bierzelten und ähnlichen vorübergehenden Gaststättenbetrieben: 
 
In unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsortes müssen ausreichende und einwandfreie Toilettenanlagen vorhanden sein. 
 
Bei Gaststätten in sog. Fliegenden Bauten (z.B. Bierzelten), für die eine Gestattung zum Ausschank alkoholischer Getränke 
beantragt wird, sind je angefangene 350 m² Schankraum mindestens 
 
 1 Spültoilette für Männer und 2 Urinalbecken oder 2 lfd. mit Rinne und 
  
 2 Spültoiletten für Frauen 
 
zu verlangen. 
 
Die jedermann zugänglichen Toiletten auf dem Festplatz oder in seiner Nähe (z.B. in einer Gaststätte, Vereinsheim u.a.) können 
angerechnet werden. Der Nachweis, dass diese mitbenutzt werden dürfen, ist auf Verlangen durch eine schriftliche Bestätigung 
des Eigentümers bzw. Besitzers zu erbringen. 
 
 
Berechnungsbeispiel für ein Bierzelt: 
 
Größe des Bierzeltes  25 x 50 m = 1250 m²;  

1250 m² : 350 = 3,57 = 4 
 
Erforderlich sind 4 x 1 = 4 Spültoiletten für Männer 
   4 x 2 = 8 Urinalbecken oder 
   4 x 2 = 8 lfd. mit Rinne und 
   4 x 2 = 8 Spültoiletten für Frauen 
 
In den einzelnen Toilettenanlagen sind jeweils Handwaschgelegenheiten, die mit fließendem Wasser ausgestattet sind, 
bereitzustellen. 
 
Toiletten dürfen nicht durch Münzautomaten oder ähnlich Einrichtungen versperrt oder gegen Entgelt zugänglich sein. 
 
Die Zugänge zu den Toiletten sind sicher begehbar herzustellen und zu unterhalten; die Wege und die Toiletten sind bei 
Dunkelheit ausreichend zu beleuchten. Auf die Toiletten ist durch Schilder hinzuweisen. 
 
Die Abwässer der Toilettenanlage sind – soweit eine anderweitige Beseitigung (z.B. durch Einleitung in die Kanalisation) nicht 
möglich ist – in dichtschließenden Gruben, die mit einer sicheren Abdeckung versehen sind, einzuleiten. 
 
Beachten Sie bitte die vorstehenden Ausführungen bei der Einrichtung der Toilettenanlagen bzw. bei der Anmietung 
eines Toilettenwagen. 
 
 
Verantwortlichkeit des Veranstalters 
 
Haftung des Veranstalters: 
 
Dem Inhaber der Erlaubnis wird besonders bei größeren Veranstaltungen dringend nahegelegt, eine ausreichende 
Haftpflichtversicherung abzuschließen. Er hat alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung im Veranstaltungsraum oder auf dem Veranstaltungsgelände zu gewährleisten. Hierzu gehören insbesondere auch die 
Einhaltung lebensmittel-, hygiene-, seuchen-, gaststätten-, preisangabe-, jugendschutz- sowie sonn- und feiertagsrechtlicher 
Vorschriften. Ebenso aber auch die Benachrichtigung der Polizei bei sich anbahnenden Störungen. 
 
Wenn ein Besucher Ihrer Veranstaltung zu Schaden kommt, kann eine Haftung des Veranstalters (Vereins), möglicherweise 
aber auch der verantwortlichen Personen unter verschiedenen rechtlichen Gesichtspunkten z.B. in folgenden Fällen in Betracht 
kommen: 
 
⇒ Schadensersatz wegen Schädigung der Gesundheit durch Abgabe verdorbener oder mit Krankheitserregern  

(z.B. Salmonellen) behaftetet Speisen 
⇒ Schadensersatz wegen Schädigung der Gesundheit oder einer Sache durch einen nicht ausreichend befestigten Teil eines 

Standes, durch ein umgestürztes Bierfass bzw. Ölgefäß oder auf Grund eines Sturzes infolge verschmutzten Bodens 
 
 
Parkplätze: 
 
Der Erlaubnisinhaber hat für ausreichend Parkplätze zu sorgen. Mit den entsprechenden Hinweiszeichen sind der Parkplatz 
sowie dessen Zu- oder Ausfahrt kenntlich zu machen. Bei größeren Veranstaltungen sind Einweiser einzusetzen. 
 
Handelt es sich nicht um eigene Parkplätze des Veranstalters, hat er die Benutzungsmöglichkeit für die Veranstaltung – z.B. 
durch eine private Vereinbarung mit dem Eigentümer – sicherzustellen und auf Verlangen nachzuweisen. 
 
Werden Flächen, die sonst nicht Parkplatz sind, z.B. Wiesen, o.ä., zum Aufstellen von Kraftfahrzeugen genutzt und hierfür Zu- 
oder Abfahrten zu öffentlichen Straßen angelegt, ist eine gesonderte verkehrsrechtliche Anordnung (der zuständigen Gemeinde 
des Veranstaltungsortes) erforderlich. Die Beschilderung ist nach deren Weisung vorzunehmen. 
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